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Ablauf der Ereignisse anders als der Editor Léon Levillain165, dessen 
Anordnung der Briefe Peltier in seiner Lebensbeschreibung Radberts 
folgte. Der nach Levillain chronologisch erste Brief ist nur eine kurze 
Notiz (nach Marshall und Dümmler aus dem Jahr 846 oder 847, nach 
Levillain aus dem November 846), in der sich Lupus bei Radbert dafür 
entschuldigt, dass er noch nicht mit dem König geredet habe, wie Rad-
bert ihn gebeten hatte166. Ein weiterer Brief ist konkreter167: Lupus 
hatte eine Reihe von Argumenten dem König vorgetragen168. Dieser 
sei Radbert geneigt, wenn Radbert sich gegenüber des Königs Ver-
wandten nachsichtig zeigen würde, der während des Aufruhrs aus dem 
Kloster entwichen war, nun aber, da der Frieden wieder hergestellt ist, 
gerne wieder in das Kloster zurückkehren würde169. Der König habe je-
denfalls versprochen, er werde sich in dieser Angelegenheit nicht gegen 
Radbert wenden, ehe er nicht Rücksprache mit Lupus gehalten habe170. 
Wenn die Rebellen Anklage gegen ihn erheben würden, würde der 
König die Sache nicht öffentlich verhandeln, sondern Radberts Urteil 
überlassen171. Lupus wolle sich deswegen in Servais nochmal mit dem 
König treffen172. Dümmler – und ihm folgend Marshall – bezogen die 
kurze Aussage, dass Lupus noch keine Gelegenheit hatte, mit Karl zu 
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